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49. Gesetz: Personalvertretung bei der Gemeinde Wien (Wiener Personalvertretungsgesetz W-PVG). 

49. 

Gesetz vom 14. Oktober 1985 über die Perso
nalvertretung bei der Gemeinde Wien (Wiener 

Personalvertretungsgesetz - W-PVG) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

ABSCHNITT! 

Personalvertretung 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Für die Bediensteten der Gemeinde Wien 
ist eine Personalvertretung einzurichten. 

(2) Bedienstete im Sinne dieses Gesetzes sind, 
sofern im Abs. 3 nicht anderes bestimmt ist, Perso
nen, die 

1. in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nis zur Gemeinde Wien stehen und dem 
Dienststand angehören; 

2. in einem durch V ertrag begründeten Dienst
verhältnis zur Gemeinde Wien stehen. 

(3) Als Bedienstete im Sinne dieses Gesetzes gel
ten nicht: 

1. die im Art. 14 Abs. 2 B-VG und im Art. 14 a 
Abs. 3 lit. b B-VG genannten Lehrer und 
Erzieher; 

2. Personen, auf die das Hausbesorgergesetz, 
BGBI. Nr. 16/1970, Anwendung findet; 

3. Lehrer, Gutsangestellte, Land- und Forstar
beiter, Bäckereiarbeiter und Lehrlinge, auf die 
ein Kollektivvertrag Anwendung findet; 

4. Personen, deren Dienstverhältnis auf weniger 
als drei Monate eingegangen worden ist. 

Aufgaben der Personalvertretung 

§ 2. (1) Die Personalvertretung ist nach Maß
gabe dieses Gesetzes berufen, die beruflichen, wirt
schaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitli
chen Interessen der Bediensteten zu wahren und zu 
fördern. Sie hat in Erfüllung dieser Aufgaben dafür 
einzutreten, daß die zugunsten der Bediensteten 
geltenden Gesetze, Verordnungen, Verträge, 
Dienstordnungen, Erlasse und Verfügungen einge
halten und durchgeführt werden. 

(2) Die Personalvertretung hat bei ihrer Tätig
keit sowohl auf die Interessen der Bediensteten als 
auch auf das öffentliche Wohl und die Edorder-
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nisse eines geordneten, zweckmäßigen und wirt
schaftlichen Dienstbetriebt!s Rücksicht zu nehmen. 

(3) Der Aufgabenbereich anderer gesetzlicher 
oder auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhender 
Berufsvereinigungen (zB Österreichischer Gewerk
schaftsbund - Gewerkschaft der Gemeindebedien
steten) wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(4) Die Organe der Personalvertretung können 
zu ihrer Beratung Vertreter der im Abs. 3 genann
ten Berufsvereinigungen und sachverständige 
Bedienstete einladen, sofern dadurch die V er
schwiegenheitspflicht gemäß § 36 nicht gefährdet 
wird. 

Organe 

§ 3: (1) Organe der Personalvertretung sind 
1. die Dienststellenversammlung, 
2. der Dienststellenausschuß (die V ertrauensper-

son), 
3. der Personalgruppenausschuß, 
4. die Personalvertreterversammlung, 
5. der Hauptausschuß, 
6. der Zentralausschuß, 
7. der Dienststellenwahlausschuß, 
8. der Personalgruppenwahlausschuß, 
9. der Zentralwahlausschuß. 

(2) Personalverteter im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Mitglieder der Dienststellenausschüsse, der 
Personalgruppenausschüsse, der Hauptausschüsse 
und des Zentralausschusses sowie die Vertrauens
personen. 

Dienststellen 

§ 4. (1) Dienststellen sind dienstliche Einrichtun
gen, die nach ihrem organisatorischen Aufbau eine 
räumliche, verwaltungsmäßige oder betriebstechni
sche Einheit darstellen. 

(2) Für zwei odermehrere Dienststellen können 
gemeinsame Organe der Personalvertretung, für 
besonders große und organisatorisch trennbare 
sowie für örtlich getrennt untergebrachte Dienst
stellen können mehrere Organe der Personalvertre
tung gebildet werden, wenn dies unter Berücksich
tigung der personalmäßigen Struktur der Dienst
stellen der Wahrung der Interessen der Bedienste
ten dienlich ist; dabei ist dafür zu sorgen, daß für 
Dienststellen mit weniger als fünf wahlberechtigten 
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